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Das du Beamtin bist musst du nicht eingeben, denn du wurdest gefragt ob du
Mutterschaftsgeld erhältst. Dies tust du nicht, deswegen andere Zeiträume und deswegen wird
dein Elterngeld auch geringer als bei Angestellten.

Bei dir zählen die letzten 12 vollen Kalendermonate vor der Geburt, somit wäre selbst jetzt bei
sofortiger Schwangerschaft schon nur noch mit halb soviel Elterngeld wie jetzt zu rechnen.
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